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I. Bekanntmachungen des Landkreises

Haushaltssatzung des Landkreises Wittmund  
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgeset-
zes in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) hat der 
Kreistag des Landkreises Wittmund in der Sitzung am 13. Dezember 2021 
folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird 
1. im Ergebnishaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 1.1 der ordentlichen Erträge auf  148.653.800,00 EUR
 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  156.165.500,00 EUR
 1.3 der außerordentlichen Erträge auf  99.200,00 EUR
  1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 EUR
2. im Finanzhaushalt
  mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
  2.1 der Einzahlungen aus 

laufender Verwaltungstätigkeit auf 143.306.300,00 EUR
  2.2 der Auszahlungen aus  

laufender Verwaltungstätigkeit auf 145.768.800,00 EUR

  2.3 der Einzahlungen für  
Investitionstätigkeit auf 8.440.500,00 EUR

  2.4 der Auszahlungen  
für Investitionstätigkeit auf 14.554.500,00 EUR

  2.5 der Einzahlungen für  
Finanzierungstätigkeit auf 6.114.000,00 EUR

  2.6 der Auszahlungen für  
Finanzierungstätigkeit auf 1.398.000,00 EUR

festgesetzt.
Nachrichtlich:
  Gesamtbetrag der Einzahlungen  

des Finanzhaushaltes  157.860.800,00 EUR
  Gesamtbetrag der Auszahlungen  

des Finanzhaushaltes  161.721.300,00 EUR
§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 
6.114.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 
56.400.000,00 EUR festgesetzt. 

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredi-
te zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen 
werden dürfen, wird auf 20.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5
Der Umlagesatz der Kreisumlage wird auf 51,0 v. H. der Steuerkraftmess-
zahlen und der anzurechnenden Schlüsselzuweisungen der kreisangehö-
rigen Gemeinden und auf 51,0 v. H. der anzurechnenden Schlüsselzu-
weisungen der Samtgemeinden festgesetzt.
Wittmund, den 13. Dezember 2021 
  Landkreis Wittmund
 (L. S.) Der Landrat
  Heymann

Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht.
Die nach § 119 Abs. 4 und § 120 Abs. 2 NKomVG sowie § 15 Abs. 6 
NFAG erforderlichen Genehmigungen sind durch das Niedersächsische 
Ministerium für Inneres und Sport, Hannover, am 14.02.2022 unter dem 
Aktenzeichen 32.96 - 10302-462 (2022) erteilt worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 01.03. 
bis zum 09.03.2022 im Verwaltungsgebäude II in Wittmund, Schloß straße 
11, Zimmer 209, 26409 Wittmund, zur Einsichtnahme öffentlich aus. Es 
wird darauf hingewiesen, dass das Verwaltungsgebäude II wegen dem 
Coronavirus z. Z. nur eingeschränkt geöffnet ist. In dringenden Fällen 
kann unter der Telefonnummer 04462-861100 eine Einsichtnahme nach 
terminlicher Vereinbarung erfolgen. Der Haushaltsplan des Landkreises 
kann auch auf der Internetseite des Landkreises (www.landkreis-witt-
mund.de ¨ Politik & Verwaltung ¨ Zahlen, Daten Fakten ¨ Haushalts-
pläne) eingesehen werden.
Wittmund, den 18.02.2022 
  Landkreis Wittmund
 (L. S.) Der Landrat
  Heymann
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II. Bekanntmachungen anderer Dienststellen
Gemeinde Friedeburg

Bekanntmachung
Bauleitplanung der Gemeinde Friedeburg

72. Änderung des Flächennutzungsplanes und 3. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 18 von Friedeburg „Mickenbarg-Rußland“
Die vom Rat der Gemeinde Friedeburg in seiner Sitzung am 09.12.2021 
beschlossene 72. Änderung des Flächennutzungsplanes ist gemäß § 6 
Baugesetzbuch (BauGB) mit Verfügung vom 07.02.2022 (AZ: 62.2/01) 
durch den Landkreis Wittmund genehmigt worden. Die 72. Änderung 
des Flächennutzungsplanes wird mit dieser Bekanntmachung gemäß § 6 
Abs. 5 BauGB wirksam. Weiterhin hat der Rat der Gemeinde Friedeburg 
in seiner Sitzung am 09.12.2022 die 3. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 18 von Friedeburg gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung 
beschlossen. Die räumlichen Geltungsbereiche der 72. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes und der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 18 
von Friedeburg „Mickenbarg-Rußland“ sind identisch und aus der nach-
folgenden Planübersicht zu ersehen:

Kartengrundlagen: Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK) – verklei-
nert –, vervielfältigt mit Erlaubnis des Herausgebers, LGLN Aurich, Ka-
tasteramt Wittmund und DGK

Mit dieser Bekanntmachung tritt der oben genannte, als Satzung be-
schlossene Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.
Die 72. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die 3. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 18 von Friedeburg „Mickenbarg-Rußland“ liegen 
einschließlich der Begründungen ab sofort im Rathaus der Gemeinde 
Friedeburg, Friedeburger Hauptstraße 96, 26446 Friedeburg, Zimmer 5, 
aus und können von jedermann während der Sprechzeiten eingesehen 
werden. Aufgrund der coronabedingten Situation mit den sich daraus 
ergebenden Kontaktbeschränkungen ist die Einsichtnahme nur nach ter-
minlicher Absprache möglich. Bitte wenden Sie sich dazu telefonisch an 
Herrn Sies (Tel.: 04465 / 806-7312). 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 
214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung 
des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach 
§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 
gemäß § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich werden, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde Friedeburg geltend gemacht worden sind. Dabei ist der Sach-
verhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften oder den 
Mangel der Abwägung begründen soll, darzulegen. Dies gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind.
Weiterhin wird gemäß § 44 Abs. 5 auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 
S. 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgerechte Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche für die in den §§ 39 bis 42 BauGB 
bezeichneten Vermögensnachteile und über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen hingewiesen.
Friedeburg, den 28.02.2022

Der Bürgermeister
Goetz

Haushaltssatzung des Zweckverbandes  
zur Unterhaltung und Verbesserung der  

Hafenanlagen in Neuharlingersiel   
(Hafenzweckverband Neuharlingersiel)   

für das Haushaltsjahr 2021  
Aufgrund des § 16 Abs. 3 des Niedersächsischen Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) vom 21.12.2011 (Nds. GVBl.  
S 493) und § 13 der Zweckverbandssatzung in der Fassung vom 
22.02.2010 in Verbindung mit § 112 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes  (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) 
hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes zur Unterhaltung und 
Verbesserung der Hafenanlagen in Neuharlingersiel in seiner Sitzung am 
29.04.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 be-
schlossen.  

§ 1
Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird   
 im Erfolgsplan mit  
  Erträgen in Höhe von  497.500,00 EUR,  
  Aufwendungen in Höhe von 497.010,00 EUR  
 im Vermögensplan mit  
  Einnahmen in Höhe von  142.490,00 EUR,  
  Ausgaben in Höhe von  42.490,00 EUR  
festgesetzt.  

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf  
0,00 EUR festgesetzt.  

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredi-
te zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen 
werden dürfen, wird auf 0,00 EUR festgesetzt.  

§ 5  
Eine Verbandsumlage wird nicht festgesetzt.  
Neuharlingersiel, den 29. April 2021  

Prof. Dr.-Ing. Berend-Otten Reinders 
(Verbandsvorsitzender)

 Christina Harms   Matthias Piszczan  
 (Verbandsgeschäftsführerin)   (Mitglied der Verbandsversammlung)   

Bekanntmachung
der Haushaltssatzung des Zweckverbandes

zur Entwicklung, zur Unterhaltung und  
zum Betrieb des Hafens in Neuharlingersiel

(Hafenzweckverband Neuharlingersiel)
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht.
Der Wirtschaftsplan liegt nach § 16 Abs. 3 (NKomZG) und § 19 der 
Zweckverbandssatzung in Verbindung mit § 114 Abs. 2 Satz 3 (NKom-
VG) in der Zeit vom 01.03.2022 bis 11.03.2022 zur Einsichtnahme in 
den Geschäftsräumen des Hafenzweckverbandes Neuharlingersiel, im 
Gemeindehaus „Oll School“, Von-Eucken-Weg 2, 26427 Neuharlinger-
siel, öffentlich aus. 
Neuharlingersiel, den 16. Februar 2022 

Christina Harms
Verbandsgeschäftsführerin

Haushaltssatzung des Zweckverbandes  
zur Unterhaltung und Verbesserung der  

Hafenanlagen in Neuharlingersiel   
(Hafenzweckverband Neuharlingersiel)   

für das Haushaltsjahr 2022
Aufgrund des § 16 Abs. 3 des Niedersächsischen Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) vom 21.12.2011 (Nds. GVBl.  
S 493) und § 13 der Zweckverbandssatzung in der Fassung vom 
22.02.2010 in Verbindung mit § 112 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) 
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hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes zur Unterhaltung und 
Verbesserung der Hafenanlagen in Neuharlingersiel in seiner Sitzung am 
25.01.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 be-
schlossen.

§ 1
Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird 
 im Erfolgsplan mit  
  Erträgen in Höhe von  499.910,00 EUR,  
  Aufwendungen in Höhe von 450.956,00 EUR  
 im Vermögensplan mit  
  Einnahmen in Höhe von  1.190.958,00 EUR,  
  Ausgaben in Höhe von  1.190.958,00 EUR  
festgesetzt.  

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf  
0,00 EUR festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredi-
te zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen 
werden dürfen, wird auf 600.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5
Eine Verbandsumlage wird nicht festgesetzt.
Neuharlingersiel, den 25. Januar 2022

Prof. Dr.-Ing. Berend-Otten Reinders 
(Verbandsvorsitzender)

 Christina Harms   Patrick Kösters
 (Verbandsgeschäftsführerin)   (Mitglied der Verbandsversammlung)   

Bekanntmachung
der Haushaltssatzung des Zweckverbandes

zur Entwicklung, zur Unterhaltung und  
zum Betrieb des Hafens in Neuharlingersiel

(Hafenzweckverband Neuharlingersiel)
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht.
Der Wirtschaftsplan liegt nach § 16 Abs. 3 (NKomZG) und § 19 der 
Zweckverbandssatzung in Verbindung mit § 114 Abs. 2 Satz 3 (NKom-
VG) in der Zeit vom 01.03.2022 bis 11.03.2022 zur Einsichtnahme in 
den Geschäftsräumen des Hafenzweckverbandes Neuharlingersiel, im 
Gemeindehaus „Oll School“, Von-Eucken-Weg 2, 26427 Neuharlinger-
siel, öffentlich aus. 
Neuharlingersiel, den 16. Februar 2022 

Christina Harms
Verbandsgeschäftsführerin

Satzung zur 2. Änderung der Satzung  
der Gemeinde Holtgast über die Erhebung  

einer Zweitwohnungssteuer  
(Zweitwohnungssteuersatzung)

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächs. Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. 
GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07. Dezember 2021 
(Nds. GVBl. S. 240), und der §§ 1und 2 des Niedersächsischen Kommu-
nalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20. April 2017 (Nds. 
GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Oktober 2021 
(Nds. GVBl. S. 700), hat der Rat der Gemeinde Holtgast in seiner Sitzung 
am 20.01.2022 folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1
Die Satzung der Gemeinde Holtgast über die Erhebung einer Zweitwoh-
nungssteuer (Zweitwohnungssteuersatzung) vom 15. Dezember 2015 
(Amtsblatt vom 30. Dezember 2015), zuletzt geändert am 24. November 
2020, veröffentlicht im Amtsblatt für den Landkreis Wittmund vom 30. 
November 2020), wird wie folgt geändert:
§ 5 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
 1)  Der Steuersatz beträgt jährlich 18,5 v. H. des Steuermaßstabes nach 

§ 4 Absatz 1.
Artikel 2

Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 1. März 2022 in Kraft.
Holtgast, den 20.01.2022
  Gemeinde Holtgast
 (L. S.) Frerichs
   Bürgermeister

Satzung zur 2. Änderung der Satzung  
der Gemeinde Stedesdorf über die Erhebung 

einer Zweitwohnungssteuer  
(Zweitwohnungssteuersatzung)

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächs. Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. 
GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07. Dezember 2021 
(Nds. GVBl. S. 240), und der §§ 1 und 2 des Niedersächsischen Kommu-
nalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20. April 2017 (Nds. 
GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Oktober 2021 
(Nds.GVBl. S. 700), hat der Rat der Gemeinde Stedesdorf in seiner Sit-
zung am 03.02.2022 folgende Satzung beschlossen: 

Artikel 1 
Die Satzung der Gemeinde Stedesdorf über die Erhebung einer Zweit-
wohnungssteuer (Zweitwohnungssteuersatzung) vom 02. März 2016 
(Amtsblatt vom 31. März 2016), zuletzt geändert am 24. November 2020, 
veröffentlicht im Amtsblatt für den Landkreis Wittmund vom 30. Novem-
ber 2020), wird wie folgt geändert: 
 § 5 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 (1)  Der Steuersatz beträgt jährlich 18,5 v. H. des Steuermaßstabes nach 

§ 4 Absatz 1. 
Artikel 2 

Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am 1. März  2022 in Kraft. 
Stedesdorf, den 03. Februar 2022 
  Gemeinde Stedesdorf 
 (L. S.) Becker 
  Bürgermeister  
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Ordnung zur 1. Änderung  
der Friedhofsgebührenordnung  

für den Friedhof der  
Ev.-luth. St.-Magnus-Kirchengemeinde Esens  

in Esens
Gem. § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Fried-
höfe vom 13.11.1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) und § 30 der Fried-
hofsordnung für den Friedhof der Ev.-luth. St.-Magnus-Kirchengemeinde 
Esens in Esens hat der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde in seiner 
Sitzung am 02.02.2022 folgende Ordnung beschlossen:

Artikel 1
Die Friedhofsgebührenordnung für den Friedhof der Ev.-luth. St.-Mag-
nus-Kirchengemeinde Esens in Esens vom 02.10.2019 (Amtsblatt für den 
Landkreis Wittmund Nr. 13 vom 30.12.2019) wird wie folgt geändert:
 1. Nach § 6 I Nr. 3 wird Nr. 4 wie folgt eingefügt:
   „4. Urnengrabstätte in der Gemeinschaftsgrabanlage „Ruhe 

unter Bäumen“:
   Die Gebühr beinhaltet die Verleihung des Nutzungsrechtes einer 

pflegefreien Urnengrabstätte in der Gemeinschaftsgrabanlage, ei-
nen Herstellungskostenanteil, die Namensinschrift auf dem Ge-
meinschaftsdenkmal, einen Pflegekostenzuschlag sowie einen Bei-
trag zur Unterhaltung des Friedhofes und seiner Anlagen.

  Urnenstelle, für 20 Jahre: 1.055.00 EUR“
 2. Aus der bisherigen Nr. 4 wird Nr. 5

Artikel 2
Diese Ordnung tritt nach ihrer kirchenaufsichtlichen Genehmigung und 
öffentlichen Bekanntmachung zum 01. des auf die Bekanntmachung fol-
genden Monats in Kraft. 
Esens, den 04.02.2022

Der Kirchenvorstand: 
 M. Harke   (L. S.) M. Post
 Vorsitzende  Kirchenvorsteher

Kirchenaufsichtliche Genehmigung
Der Kirchenvorstandsbeschluss vom 02.02.2022 zur Änderung der Fried-
hofsgebührenordnung sowie die vorstehende Ordnung zur 1. Änderung 
der Friedhofsgebührenordnung werden hiermit gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 
Nummer 5, Absätze 2 und 5 der Kirchengemeindeordnung der Ev.-luth. 
Landeskirche Hannovers in Verbindung mit dem Beschluss des Kir-
chenkreisvorstandes des Ev.-luth. Kirchenkreises Harlingerland vom 
03.05.2011 zur Übertragung dieser Genehmigungsbefugnis kirchenauf-
sichtlich genehmigt.
Aurich, den 14.02.2022
  Für den Kirchenkreisvorstand:
 (L. S.)  Dierks
  Kirchenamtsleiter

 
Friedhofsordnung (FO) 

für den Friedhof der Evangelisch-lutherischen 
St.-Magnus-Kirchengemeinde Esens in Esens

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Fried-
höfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 13. November 1973 (Kirchl. 
Amtsbl. 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand der Ev.-luth. St.-Magnus-Kir-
chengemeinde Esens in seiner Sitzung am 02.02.2022 folgende Fried-
hofsordnung beschlossen:
Der Friedhof ist die Stätte, an der die Verstorbenen zur letzten Ruhe ge-
bettet werden. Er ist mit seinen Gräbern ein sichtbares Zeichen der Ver-
gänglichkeit des Menschen. Er ist zugleich ein Ort, an dem die Kirche die 
Botschaft verkündet, dass Christus dem Tode die Macht genommen hat 
und denen, die an ihn glauben, das ewige Leben geben wird. Aus dieser 
Erkenntnis und in dieser Gewissheit erhalten Arbeit und Gestaltung auf 
dem Friedhof Richtung und Weisung.

Inhaltsübersicht
I. Allgemeine Vorschriften
§ 1 Geltungsbereich und Friedhofszweck
§ 2 Friedhofsverwaltung
§ 3 Schließung und Entwidmung
§ 3a Beschränkte Schließung Gräberfeld 06

II. Ordnungsvorschriften
§   4 Öffnungszeiten
§   5 Verhalten auf dem Friedhof
§   6 Dienstleistungen
III. Allgemeine Bestattungsvorschriften
§   7 Anmeldung einer Bestattung
§   8 Beschaffenheit von Särgen und Urnen
§   9 Ruhezeiten
§ 10 Umbettungen
IV. Grabstätten
§ 11 Allgemeines
§ 12 Reihengrabstätten
§ 13 Wahlgrabstätten
§ 14 Rasengrabstätten
§ 15 Gemeinschaftsgrabanlage „Ruhe unter Bäumen“
§ 16 Rückgabe von Wahlgrabstätten
§ 17 Bestattungsverzeichnis
V. Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen
§ 18 Gestaltungsgrundsatz
§ 19 Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und anderer Anlagen
§ 19a Verwendung von Natursteinen
VI.	 Anlage	und	Pflege	von	Grabstätten
§ 20 Allgemeines
§ 21 Grabpflege, Grabschmuck
§ 22 Vernachlässigung
VII. Grabmale und andere Anlagen
§ 23 Errichtung und Änderung von Grabmalen
§ 24 Mausoleen und gemauerte Grüfte
§ 25 Entfernung
§ 26 Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale
VIII. Leichenräume und Trauerfeiern
§ 27 Leichenhalle
§ 28 Benutzung der Friedhofskapelle und der Kirche
IX. Haftung und Gebühren
§ 29 Haftung
§ 30 Gebühren
X. Schlussvorschriften
§ 31 Inkrafttreten

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Geltungsbereich und Friedhofszweck

(1)  Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der Evangelisch-lutheri-
schen St.-Magnus-Kirchengemeinde Esens in seiner jeweiligen Grö-
ße. Der Friedhof umfasst zurzeit die Flurstücke 1, 10/3, 9, 207/14, 
208/14, 182/15, 20, 28 und 29 der Flur 4 Gemarkung Esens in Größe 
von insgesamt ca. 3,3176 ha. Eigentümerin der Flurstücke ist die Ev.-
luth. St-Magnus-Kirchengemeinde Esens. 

(2)  Der Friedhof dient der Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ab-
leben ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Gebiet der 
Kirchengemeinde hatten, sowie derjenigen, die bei ihrem Tod ein 
Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen oder 
deren Bestattung in einer Grabstätte nach den Regelungen des § 13 
Absatz 3 Buchstabe a) bis h) dieser Ordnung möglich ist. Der Friedhof 
dient auch der Bestattung von Fehlgeborenen und Ungeborenen i. S. d. 
Niedersächsischen Bestattungsgesetzes, soweit ein Elternteil die Vor-
aussetzungen entsprechend Satz 1 erfüllt.

(3)  Andere Bestattungen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung bzw. des Kirchenvorstandes. Diese Zustimmung wird 
in der Regel dann erteilt werden, wenn Einwohner aus dem Bereich 
der Kirchengemeinde die Bestattung einer/eines Angehörigen begeh-
ren und für die Grabstätte das Nutzungsrecht übernehmen. Der Kir-
chenvorstand kann weitere Kriterien zur Bestimmung dieses Perso-
nenkreises festlegen.

§ 2 
Friedhofsverwaltung 

(1)  Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts. 
Er wird vom Kirchenvorstand verwaltet (Friedhofsverwaltung).
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(2)  Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser Friedhofsord-
nung sowie den sonstigen kirchlichen und staatlichen Vorschriften.

(3)  Mit der Wahrnehmung der Friedhofsverwaltung kann der Kirchenvor-
stand einzelne Personen, einen Ausschuss oder eine kirchliche Ver-
waltungsstelle beauftragen. 

(4)  Erforderliche personenbezogene Daten im Zusammenhang mit einer 
Bestattung, Verleihung, Verlängerung oder Übertragung des Nut-
zungsrechts an einer Grabstätte, einer Anzeige zur Errichtung eines 
Grabmals oder anderer Anlagen, dem Tätigwerden von Dienstleis-
tungserbringern sowie mit der Erhebung von Gebühren und Entgel-
ten dürfen für den jeweiligen Zweck erhoben, verarbeitet und genutzt 
werden. 

§ 3 
Schließung und Entwidmung 

(1)  Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile und einzelne Grabstätten kön-
nen aus einem wichtigen Grund beschränkt geschlossen, geschlossen 
und entwidmet werden.

(2)  Nach der beschränkten Schließung dürfen keine neuen Nutzungsrech-
te mehr verliehen werden. Eine Verlängerung von bestehenden Nut-
zungsrechten darf lediglich zur Anpassung an die Ruhezeit erfolgen. 
Bestattungen dürfen nur noch in Grabstätten stattfinden, an denen im 
Zeitpunkt der beschränkten Schließung noch Nutzungsrechte beste-
hen, sofern die Grabstätten noch nicht belegt sind oder sofern zu dem 
genannten Zeitpunkt die Ruhezeiten abgelaufen waren. Grabstellen, 
an denen die Ruhezeit nach dem Zeitpunkt der beschränkten Schlie-
ßung abläuft, dürfen nicht neu belegt werden. Eingeschränkt werden 
kann auch der Kreis der Bestattungsberechtigten. Ausnahmen von 
dieser Einschränkung kann die Friedhofsverwaltung im Einzelfall zur 
Vermeidung unbilliger Härten bei bestehenden Nutzungsrechten zu-
lassen. 

(3)  Nach der Schließung dürfen Bestattungen nicht mehr vorgenommen 
werden.

(4)  Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhestätte der Ver-
storbenen aufgehoben. Die Entwidmung wird erst ausgesprochen, 
wenn keine  Nutzungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhezeiten 
abgelaufen sind und eine angemessene Pietätsfrist vergangen ist.

§ 3a 
Beschränkte Schließung Gräberfeld 06

(1)  Das Gräberfeld 06 mit den Grabstellen 06/01/01 – 06/14/560 ist für 
Erdbestattungen beschränkt geschlossen, da aufgrund der schlechten 
Bodenbeschaffenheit eine Leichenzersetzung durch Verwesung nicht 
mehr gewährleistet ist.

(2)  Neue Nutzungsrechte für Erdbestattungen werden in diesem Gräber-
feld nicht mehr verliehen.

(3)  Erdbestattungen dürfen nur noch in Grabstätten stattfinden, an denen 
zum Zeitpunkt der beschränkten Schließung Nutzungsrechte bestehen 
und soweit bisher nicht belegte Grabstellen vorhanden sind.

(4)  Belegte Grabstellen, auch solche, an denen die Ruhezeit bereits abge-
laufen ist, dürfen mit Särgen nicht neu belegt werden. 

II. Ordnungsvorschriften

§ 4 
Öffnungszeiten

(1)  Der Friedhof ist während der an den Eingängen bekannt gegebenen 
Zeiten – in jedem Fall aber nur bei Tageslicht – für den Besuch geöff-
net. Außerhalb dieser Zeiten ist das Betreten nicht gestattet.

(2)  Die Friedhofsverwaltung kann das Betreten aller oder einzelner Fried-
hofsteile aus besonderem Anlass vorübergehend untersagen.

(3)  Sofern bei Schnee- und/oder Eisglätte die Wege auf dem Friedhof nur 
insoweit geräumt werden, wie dieses für die notwendige Aufrechter-
haltung des Friedhofszweckes erforderlich ist, geschieht die Benut-
zung nicht geräumter oder nicht gestreuter Wege auf eigene Gefahr.

§ 5
Verhalten auf dem Friedhof

(1)  Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes und der Achtung 
der Persönlichkeitsrechte der Angehörigen und Besucher entspre-
chend zu verhalten und Äußerungen, die sich in verletzender Weise 
gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche richten, 
die Würde des Menschen oder die Ruhe der Toten verletzen oder ge-
eignet sind, politische Gedanken öffentlich zu verbreiten, zu unterlas-
sen. Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. Die 
Friedhofsverwaltung kann Personen, die der Friedhofsordnung zuwi-
derhandeln, das Betreten des Friedhofs untersagen.

(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:
 a)  die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen, Inlinern, Skateboards 

aller Art – ausgenommen Kinderwagen, Rollstühlen, Handwagen 
sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung und der für den Fried-
hof zugelassenen Dienstleistungserbringer – zu befahren. Werden 
Fahrräder zum Transport von Arbeitsgeräten oder Grabschmuck 
benötigt, sind diese zu schieben;

 b)  der Verkauf von Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blu-
men, sowie das Anbieten von Dienstleistungen;

 c)  an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung Arbei-
ten auszuführen;

 d)  die Erstellung und Verwertung von Film-, Ton-, Video– und Foto-
aufnahmen, außer zu privaten Zwecken. Aufnahmen auch zu pri-
vaten Zwecken sind grundsätzlich nicht zugelassen, sofern sie sich 
störend auf den jeweiligen Handlungsablauf auswirken können;

 e)  Druckschriften und andere Medien (z.B. CD, DVD) zu verteilen, 
ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen der Bestattungsfeier 
notwendig und üblich sind;

 f)  Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzu-
lagern oder mitgebrachten Unrat zu entsorgen;

 g)  Den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreini-
gen oder zu beschädigen, Einfriedungen und Hecken zu überstei-
gen und Rasenflächen (soweit sie nicht als Wege dienen), Grabstät-
ten und Grabeinfassungen zu betreten;

 h)  Tiere mitzubringen. Hunde werden geduldet, sofern sie angeleint 
sind und gewährleistet ist, dass sie die Wege nicht verlassen und 
Grabstätten und Anlagen nicht beschädigen oder verunreinigen;

 i)  zu lärmen und zu spielen oder den Friedhof für sportliche Betäti-
gungen zu benutzen.

(3)  Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit 
dem Zweck des Friedhofs und der Ordnung auf ihm vereinbar sind.

(4)  Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedürfen der vorherigen 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung.

(5)  Hausmüll, Gewerbeabfälle und sonstige außerhalb des Friedhofs an-
gefallene Abfälle dürfen nicht auf den Friedhof gebracht werden.

§ 6 
Dienstleistungen

(1)  Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter 
usw.) haben die für den Friedhof geltenden Bestimmungen zu beachten. 

(2)  Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungserbringer, die fachlich 
geeignet und in betrieblicher und personeller Hinsicht zuverlässig 
sind.

(3)  Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer Tätigkeit von der 
Friedhofsverwaltung auf Zeit oder auf Dauer untersagt werden, wenn 
der Dienstleistungserbringer  nach vorheriger Mahnung gegen für den 
Friedhof geltende Bestimmungen verstoßen hat. Bei einem schwer-
wiegenden Verstoß ist eine Mahnung entbehrlich.

(4)  Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dür-
fen auf dem Friedhof nur vorübergehend und nur an Stellen gelagert 
werden, an denen sie nicht hindern. Die Arbeits- und Lagerplätze sind 
nach Beendigung der Tagesarbeit zu säubern und in einem ordnungs-
gemäßen Zustand zu verlassen und bei Unterbrechung der Tagesarbeit 
so herzurichten, dass eine Behinderung Anderer ausgeschlossen ist. 
Die Dienstleistungserbringer dürfen auf dem Friedhof keinen Abraum 
lagern. Wird dieses nicht beachtet, kann die Friedhofsverwaltung nach 
erfolgloser Aufforderung – im Wiederholungsfall oder bei unmittel-
barer Gefahr auch ohne Aufforderung – die Entsorgung auf Kosten 
des Verursachers veranlassen. Geräte von Dienstleistungserbringern 
dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen des Friedhofs ge-
reinigt werden.

(5)  Dienstleistungserbringer haften gegenüber dem Friedhofsträger für 
alle Schäden, die sie im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem 
Friedhof schuldhaft verursachen.

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften

Grundsätzlich gelten alle Bestimmungen dieser Friedhofsordnung in glei-
cher Weise für Erdbestattungen wie auch für Aschebeisetzungen, sofern 
in der jeweiligen Bestimmung nichts anderes geregelt wird.

§ 7 
Anmeldung einer Bestattung

(1)  Eine Bestattung ist unter Vorlage der gesetzlich vorgeschriebenen 
Unterlagen und der von der Friedhofsverwaltung dafür vorgehaltenen 
Formulare rechtzeitig bei der mit der Verwaltung des Friedhofes be-
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auftragten Person bzw. Verwaltungsstelle anzumelden. Dabei ist mit-
zuteilen, wer die Bestattung leiten und wer sonst bei der Bestattung 
(einschließlich Trauerfeier) gestaltend mitwirken wird. Ebenso ist 
mitzuteilen, wenn besondere oder unübliche Abläufe der Bestattung 
oder Trauerfeier vorgesehen sind. Dies gilt insbesondere für Bestat-
tungen nach anderen als christlichen Ritualen und Abläufen.

(2)  Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die Bestattung leiten 
oder bei der Bestattung gestaltend mitwirken soll, ausschließen, wenn 
sie verletzende Äußerungen gegen den christlichen Glauben oder die 
evangelische Kirche getan hat und eine Wiederholung zu erwarten 
ist. Ebenso kann die Friedhofsverwaltung Handlungen und Rituale 
bei der Bestattung oder Trauerfeier untersagen, wenn sie gegen den 
christlichen Glauben oder die evangelische Kirche oder in anderer 
Weise gegen die Menschenwürde oder die Würde des Friedhofes ver-
stoßen.

(3)  Vor einer Bestattung in einer Wahlgrabstätte, an der bereits ein Nut-
zungsrecht verliehen ist, ist das Nutzungsrecht nachzuweisen.

(4)  Die Friedhofsverwaltung setzt im Einvernehmen mit dem/der zustän-
digen Pastor/-in den Zeitpunkt der Bestattung fest. Die Wünsche der 
Angehörigen sollen dabei nach Möglichkeit berücksichtigt werden.

§ 8 
Beschaffenheit	von	Särgen	und	Urnen

(1)  Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuchtigkeitshemmenden 
Särgen zulässig. Von der Sargpflicht nach Satz 1 kann die untere Ge-
sundheitsbehörde Ausnahmen zulassen, wenn in der zu bestattenden 
Person ein wichtiger Grund vorliegt und ein öffentlicher Belang nicht 
entgegensteht. 

(2)  Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet werden, der geeignet 
ist, nachhaltig die physikalische, chemische oder biologische Be-
schaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verändern oder der 
die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der festgesetzten Ruhezeit 
ermöglicht. 

(3)  Für Sargauskleidung, Leichenhüllen und Leichenbekleidungen gelten 
die Anforderungen des Absatzes 2 entsprechend. 

(4)  Die Särge sollen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittel-
maß 0,65 m breit sein. Sind in Ausnahmefällen größere Särge erfor-
derlich, ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der Anmel-
dung der Bestattung einzuholen. 

(5)  Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen verwendet 
werden, die aus Kunststoffen oder sonstigen nicht verrottbaren Werk-
stoffen hergestellt oder die geeignet sind, nachhaltig die physikali-
sche, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des 
Grundwassers zu verändern. 

§ 9
Ruhezeiten 

(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 
 a) bei Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 20 Jahre
 b) bei Verstorbenen ab dem 6. Lebensjahr 30 Jahre 
(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt  20 Jahre

§ 10
Umbettungen und Ausgrabungen

(1)  Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe grundsätzlich nicht 
vorgenommen werden.

(2)  Leichen und Aschenreste in Urnen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit nur 
mit Genehmigung der unteren Gesundheitsbehörde ausgegraben oder 
umgebettet werden.

(3)  Die berechtigte Person hat sich gegenüber der Friedhofsverwaltung 
schriftlich zu verpflichten, alle Kosten zu übernehmen, die bei der 
Umbettung durch Beschädigung und Wiederinstandsetzung gärtneri-
scher oder baulicher Anlagen an Nachbargrabstätten oder Friedhofs-
anlagen entstehen.

(4)  Alle Umbettungen sind bei der Friedhofsverwaltung anzumelden. Die 
Friedhofsverwaltung bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung. Die Ar-
beiten dürfen nur in Anwesenheit und unter Aufsicht einer dafür von 
der Friedhofsverwaltung benannten Person vorgenommen werden, 
die auch hinsichtlich der Grablage, Einhaltung von Sicherheitsbestim-
mungen, Lagerung des Grabaushubs und sonstiger weiterer Fried-
hofsvorschriften weisungsbefugt ist. Bei der nachfolgenden Wieder-
beisetzung ist die Anwesenheit der Angehörigen zulässig.

(5)  Es liegt in der Entscheidung der Friedhofsverwaltung, ob Mitarbei-
ter des Friedhofes für die Durchführung der Ausgrabungsarbeiten zur 
Verfügung stehen. Ansonsten hat die die Umbettung veranlassende 
Person selbst und auf eigene Kosten für eine Ausgrabung durch einen 

fachlich geeigneten Dienstleistungserbringer zu sorgen. Die Bereit-
stellung von Arbeitsgeräten ist mit der Friedhofsverwaltung abzustim-
men.

(6)  Die Grabstätte ist nach Abschluss der Arbeiten wieder ordnungsge-
mäß zu verfüllen und sämtliche an der Grabstätte oder an Friedhof-
seinrichtungen entstandenen Beeinträchtigungen zu beseitigen. Grab-
male, andere Anlagen ihr Zubehör und Pflanzen können umgesetzt 
werden, wenn Gestaltungsbestimmungen des Friedhofes bzw. neuen 
Grabfeldes nicht entgegenstehen. 

(7)  Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbet-
tung nicht unterbrochen oder gehemmt.

(8)  Mit Umbettung in ein Grab einer anderen Grabart auf dem Friedhof 
wird das Recht an der bisherigen Grabstätte entschädigungslos an die 
Friedhofsverwaltung zurück gegeben. Das Recht an der zukünftigen 
Grabstätte ist für die noch verbleibende Ruhezeit zu erwerben. Eine 
Erstattung oder Verrechnung von bereits gezahlten Gebühren erfolgt 
nicht.

IV. Grabstätten

§ 11
Allgemeines

(1)  Folgende Arten von Grabstätten stehen auf dem Friedhof zur Verfü-
gung:

 a) Reihengrabstätten (§ 12),
 b) Wahlgrabstätten (§ 13),
 c) Rasengrabstätten (§ 14),
 d)  Urnengrabstätten in der Gemeinschaftsgrabanlage 

„Ruhe unter Bäumen“ (§ 15).
(2)  Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhofsträgers. An ih-

nen werden nur öffentlich-rechtliche Nutzungsrechte nach Maßgabe 
dieser Ordnung in der jeweils geltenden Fassung verliehen. Ein Nut-
zungsrecht kann jeweils nur einer einzelnen Person, nicht mehreren 
Personen zugleich zustehen. Nutzungsberechtigte Personen haben 
jede Änderung ihrer Anschrift der Friedhofsverwaltung mitzuteilen.

(3)  Rechte an Reihengrabstätten werden nur im Todesfall vergeben. Ein 
Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb eines Nutzungsrechtes 
an einer Grabstätte in bestimmter Lage sowie auf Unveränderlich-
keit der Umgebung besteht nicht.

(4)  In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche oder Asche 
bestattet werden. Eine verstorbene Mutter und ihr gleichzeitig – bei 
oder kurz nach der Geburt – verstorbenes Kind oder zwei gleichzei-
tig verstorbene Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr dürfen in 
einer Grabstelle bestattet werden.

(5)  In einer bereits belegten Wahlgrabstelle für Erdbestattungen dürfen 
zusätzlich zwei Asche bestattet werden, in einer bereits belegten 
Wahlgrabstelle für Aschen eine zusätzliche Asche, wenn die bereits 
bestattete Person der Ehegatte oder die Ehegattin oder der eingetra-
gene Lebenspartner oder die Lebenspartnerin nach dem Gesetz über 
die eingetragene Lebenspartnerschaft oder ein naher Verwandter 
war.

(6)  Bei neu anzulegenden Grabstätten sollen die Grabstellen je nach 
Lage etwa folgende Größe haben:

 a) für Särge: Länge: 2,00 m Breite: 1,00 m,
 b) für Urnen im Wahlgrab: Länge: 1,00 m Breite: 1,00 m,
 c)  für Urnen im Reihen-/ 

Gemeinschaftsgrab: Länge: 0,50 m Breite: 0,50 m.
  Für die bisherigen Grabstätten gelten die übernommenen Maße. Im 

Einzelnen ist der Gestaltungsplan für den Friedhof maßgebend.
(7)  Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Er-

doberfläche (ohne Grabhügel) 0,90 m, von der Oberkante Urne bis 
Erdoberfläche 0,50 m. Die Gräber für Erdbestattungen müssen von-
einander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt sein.

(8)  Ein Grab darf nur von Personen ausgehoben und zugefüllt werden, 
die dafür von der Friedhofsverwaltung bestimmt oder zugelassen 
sind.

(9)  Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzubehör (Grabmal, Ein-
fassung, Lampen, Vasen, Großgehölze usw.), soweit erforderlich, 
vor der Bestattung auf ihre Kosten entfernen. Über das Erfordernis 
entscheidet die Friedhofsverwaltung.

(10)  Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Verpflichtung aus Ab-
satz 9 nicht nach und muss beim Ausgeheben des Grabes das Grab-
zubehör von dem Friedhofsträger entfernt werden, sind die dadurch 
entstehenden Kosten von der nutzungsberechtigten Person dem 
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Friedhofsträger zu erstatten. Ein Anspruch auf Wiederverwendung 
herausgenommener Pflanzen besteht nicht.

§ 12
Reihengrabstätten

(1)  Reihengrabstätten sind Grabstätten mit einer Grabstelle für eine Erd-
bestattung oder zur Bestattung einer Asche, die anlässlich einer Be-
stattung der Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben werden. 
Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden.

(2) Reihengräber werden vergeben als:
 a) Sargreihengrabstätte für Verstorbene ab dem 6. Lebensjahr,
 b) Urnenreihengrabstätte.
(3)  Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen davon wird sechs 

Monate vor Ablauf der Ruhezeit durch ein Hinweisschild auf dem be-
treffenden Grabfeld bekannt gemacht.

§ 13
Wahlgrabstätten

(1)  Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen oder Bestattun-
gen von Aschen, die mit einer oder mehreren Grabstellen vergeben 
werden. Die Dauer des Nutzungsrechtes beträgt für:

 a) Sargwahlgrabstätten:  30 Jahre,
 b) Kinderwahlgrabstätten: 20 Jahre,
 b) Urnenwahlgrabstätten: 20 Jahre,
  jeweils vom Tage der Verleihung an gerechnet. Über das Nutzungs-

recht wird eine Urkunde ausgestellt.
(2)  Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle nach § 3 Absatz 2 

auf Antrag für die gesamte Wahlgrabstätte um Zeiträume von jeweils 
mindestens 5 Jahre verlängert werden, höchstens jedoch um die Zeit 
eines neuen Nutzungsrechtes gem. Absatz 1. Die Friedhofsverwal-
tung ist nicht verpflichtet, zur rechtzeitigen Stellung eines Verlänge-
rungsantrages aufzufordern. Bei einer Bestattung verlängert sich das 
Nutzungsrecht für die gesamte Wahlgrabstätte bis zum Ablauf der 
Ruhezeit. Die Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der 
jeweiligen Gebührenordnung.

(3)  In einer Wahlgrabstätte dürfen die nutzungsberechtigte Person und 
folgende Angehörige bestattet werden:

 a) Ehegatte,
 b)  Lebenspartner oder Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die ein-

getragene Lebenspartnerschaft,
 c) Kinder, Stiefkinder sowie deren Ehegatten,
 d)  Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter,
 e) Eltern,
 f) Geschwister,
 g) Stiefgeschwister,
 h) die nicht unter Buchstaben a) bis g) fallenden Erben.
  Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberechtigte Person, wer von 

den bestattungsberechtigten Personen bestattet wird. Kann nach dem 
Tode einer bestattungsberechtigten Person die Entscheidung der nut-
zungsberechtigten Person der Friedhofsverwaltung nicht rechtzeitig 
vor der Bestattung mitgeteilt werden, so ist die Friedhofsverwaltung 
nach pflichtgemäßer Prüfung berechtigt, die Bestattung zuzulassen. 
Die Bestattung anderer, auch nichtverwandter Personen bedarf eines 
Antrags der nutzungsberechtigten Person und der Genehmigung der 
Friedhofsverwaltung.

(4)  Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Lebzeiten ihr Nut-
zungsrecht auf eine der in Absatz 3 Buchstaben a) bis h) genannten 
Personen übertragen; zur Rechtswirksamkeit der Übertragung sind 
schriftliche Erklärungen der bisherigen und der neuen nutzungsbe-
rechtigten Person sowie die schriftliche Genehmigung der Friedhofs-
verwaltung erforderlich.

(5)  Die nutzungsberechtigte Person soll der Friedhofsverwaltung schrift-
lich mitteilen, auf welchen ihrer bestattungsberechtigten Angehörigen 
das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll. Eine schriftliche 
Einverständniserklärung der Rechtsnachfolgerin oder des Rechtsnach-
folgers ist beizubringen. Hat die nutzungsberechtigte Person nicht be-
stimmt, auf wen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll, 
so geht das Nutzungsrecht an die nach Absatz 3 bestattungsberechtig-
ten Angehörigen in der dort genannten Reihenfolge über. Dabei steht 
das Nutzungsrecht innerhalb der einzelnen Gruppen der jeweils ältes-
ten Person zu. Der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin hat 
der Friedhofsverwaltung auf deren Verlangen nachzuweisen, dass er 
neuer Nutzungsberechtigter oder sie neue Nutzungsberechtigte ist. Ist 
der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin nicht daran inter-

essiert, das Nutzungsrecht zu behalten, so kann er oder sie das Nut-
zungsrecht auf eine andere der in Absatz 3 genannten Personen oder, 
wenn eine solche nicht vorhanden ist, auf eine Person übertragen, die 
aufgrund ihres oder seines Nutzungsrechtes bestattungsberechtigt 
nach Absatz 3 geworden ist. Für die Übertragung gilt Absatz 4.

§ 14
Rasengrabstätten

(1)  Rasengrabstätten sind pflegefreie Reihen- oder Wahlgrabstätten nach 
§§ 12-13.

(2)  Ein Gestaltungs- und Pflegerecht der Angehörigen besteht nicht, 
Herrichtung, Instandhaltung und Pflege der Grabstätten obliegt dem 
Friedhofsträger.

(3)  Die Rasengrabstätten sind je Grabstelle mit einer bündig in den Rasen 
eingelassenen liegenden Grabplatte zu versehen. Die Beschaffung der 
Grabplatten erfolgt durch den Nutzungsberechtigten auf eigene Rech-
nung. Es dürfen ausschließlich Grabplatten mit folgenden Maßen ver-
wendet werden:

 Länge: 0,30 m Breite: 0,50 m.
  Die Platten müssen eine Mindeststärke von 5-6 cm aufweisen. Die 

Beschriftung ist einzugravieren, erhabene Buchstaben sowie das Aus-
legen mit Gold- oder Silberschrift sind nicht zulässig.

(4)  Auf der Grabfläche sind Anpflanzungen, das Aufstellen von Schalen 
o.ä., stehender Blumenschmuck oder andere individuelle Grabgestal-
tung nicht zulässig. Das Ablegen von Grabschmuck auf einer Rasen-
grabstätte ist während der Vegetationszeit (März bis Oktober) nicht 
zulässig. Bei Zuwiderhandlungen kann er von den Friedhofsmitar-
beitern jederzeit entfernt werden. Die Friedhofsverwaltung ist dabei 
zur Aufbewahrung abgeräumter Gegenstände (z.B. Pflanzschalen und 
dergl.) nicht verpflichtet.

(5)  Die nachträgliche Umwandlung von Grabstätten gemäß §§ 12-13 in 
eine entsprechende Rasengrabstätte ist grundsätzlich möglich, erfor-
dert aber die Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Das Abräumen 
und Einebnen der Grabstätte obliegt in diesem Fall dem Nutzungs-
berechtigten; er kann bei Kostenübernahme die Friedhofsverwaltung 
damit beauftragen.

(6)  Bei gemäß Absatz 5 umgewandelten Grabstätten kann ein vorhande-
nes Denkmal bestehen bleiben, sofern es den Anforderungen an die 
Standsicherheit genügt. Bei Entfernen eines solchen Denkmals ist 
eine Grabplatte nach Absatz 3 anzubringen. Geschieht dies nicht in-
nerhalb von drei Monaten nach Einebnung der Grabstätte, kann die 
Friedhofsverwaltung auf Kosten des Nutzungsberechtigten eine ent-
sprechende Grabplatte anbringen lassen.

(7)  Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gel-
ten die Regelungen des § 12 bzw. § 13 entsprechend.

§ 15
Gemeinschaftsgrabanlage „Ruhe unter Bäumen“

(1)  Grabstätten in der Gemeinschaftsgrabanlage „Ruhe unter Bäumen“ 
sind Grabstätten für Urnenbeisetzungen, die der Reihe nach belegt 
und erst im Todesfall einzeln für die Dauer der Ruhezeit zur Beiset-
zung einer Urne vergeben werden. Das Nutzungsrecht kann nicht ver-
längert werden. Es besteht kein Anspruch auf Zuteilung einer Grab-
stätte in bestimmter Lage. Eine Reservierung bestimmter Grabstätten 
ist nicht möglich.

(2)  Die Gemeinschaftsgrabanlage ist ein Gräberfeld mit nicht einzeln ge-
kennzeichneten Grabstellen unterschiedlicher Nutzungsberechtigter.

(3)  Die gesamte Anlage wird durch ein Gemeinschaftsdenkmal mit vier 
Stelen gekennzeichnet. Die Stelen werden mit den Namen sowie Ge-
burts- und Sterbedaten der Bestatteten versehen. Die Namensnennung 
wird durch den Friedhofsträger angebracht.

(4)  Die Bepflanzung und Pflege der Anlage obliegt ausschließlich dem 
Friedhofsträger. Ein Ausschmücken, Einfassen oder Kennzeichnen 
einzelner Grabstellen ist nicht gestattet. Für das Ablegen von Grab-
schmuck ist die dafür vorgesehene gemeinsame Stelle zu benutzen. 
Ausgenommen hiervon ist der am Tag der Beisetzung abgelegte Grab-
schmuck. Er darf für die Dauer von maximal drei Wochen auf der 
Grabfläche verbleiben und ist spätestens dann von der nutzungsbe-
rechtigten Person zu entfernen. Der Friedhofsträger ist zur Aufbewah-
rung widerrechtlich abgelegter und von ihm abgeräumter Gegenstän-
de (z. B. Pflanzschalen) nicht verpflichtet.

§ 16
Rückgabe von Grabstätten

(1)  Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teil-
belegten Grabstätten erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit zurückge-
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geben werden. Ein Verzicht ist nur für die gesamte Grabstätte zuläs-
sig. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung.

(2)  Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten besteht 
kein Anspruch auf Gebührenerstattung.

§ 17
Bestattungsverzeichnis

Die Friedhofsverwaltung führt über die Bestattungen ein Verzeichnis, 
aus dem sich nachvollziehen lässt, wer an welcher Stelle bestattet ist und 
wann die Ruhezeit abläuft.

V. Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen

§ 18
Gestaltungsgrundsatz

Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, 
dass der Friedhofszweck und die Würde des Friedhofs in seinen einzelnen 
Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird. Alle Grabstätten müs-
sen im Rahmen dieser Vorschrift hergerichtet und dauernd verkehrssicher 
instandgehalten werden.

§ 19
Gestaltung und Standsicherheit 

von Grabmalen und anderen Anlagen
(1)  Die Aufgabe eines Grabmales soll es sein, das Grab nicht nur zu be-

zeichnen, sondern vielmehr das Andenken an die Verstorbenen zu er-
halten.

(2)  Grabmale und andere Anlagen dürfen nicht so gestaltet werden, dass 
sie eine Verunstaltung des Friedhofes bewirken oder Friedhofsbesu-
cher in ihrer Andacht stören können. Die Gestaltung darf sich ferner 
nicht gegen den christlichen Glauben, die evangelische Kirche oder in 
anderer Weise gegen die Menschenwürde und die Würde eines Fried-
hofes richten. Im Übrigen gilt § 18 entsprechend. Werkstattbezeich-
nungen dürfen nur unten an der Seite oder Rückseite in unauffälliger 
Weise angebracht werden.

(3)  Bei der Größe der Grabmale ist auf die Größe der Grabstätte Rück-
sicht zu nehmen. Das Grabmal soll sich harmonisch in das Gesamtbild 
des betroffenen Friedhofsbereiches eingliedern. Grabmale aus ande-
ren Materialien als Naturstein (z. B. aus Zementmasse, Glas, Porzel-
lan, Emaille, Blech, usw.) sind nicht gestattet. Grabmale, Stelen und 
Kreuze aus Holz sind zugelassen, sofern sie nur mit Holzimprägnie-
rung behandelt werden. Schmiedeeiserne Kreuze sind zulässig, dürfen 
aber nur in Grautönen bzw. schwarz gestrichen werden.

(4)  Grabmale und andere Anlagen sind dauernd in würdigem und ver-
kehrssicherem Zustand zu halten. Hierfür ist die nutzungsberechtigte 
Person verantwortlich.

(5)  Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, anderen Anlagen oder 
Teilen davon gefährdet, ist die für die Unterhaltung verantwortli-
che nutzungsberechtigte Person verpflichtet, unverzüglich Abhilfe 
zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung 
auf Kosten der nutzungsberechtigten Person geeignete Sicherungs-
maßnahmen treffen (z.B. Absperrungen, Umlegen von Grabmalen). 
Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung 
der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer festzusetzenden ange-
messenen Frist beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die 
Grabmale, andere Anlagen oder Teile davon auf Kosten der nutzungs-
berechtigten Person zu entfernen. Ist die nutzungsberechtigte Person 
nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, 
genügen als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und ein 
Hinweisschild auf der Grabstätte, das für die Dauer von einem Monat 
aufgestellt wird.

§ 19a
Verwendung von Natursteinen

(1)  Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer Anlagen aus Naturstei-
nen auf dem Friedhof verwendet werden, wenn

 1.  glaubhaft gemacht wird, dass sie in einem Staat oder Gebiet ge-
wonnen oder hergestellt wurden, in dem das Übereinkommen über 
das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit vom 17. Juni 1999 (BGBl. 
2001 II S. 1291, Bekanntmachung vom 28. Juni 2002, BGBl. II S. 
2352) eingehalten wird, oder

 2. ein Nachweis nach Absatz 3 vorliegt.
(2)  Derzeit erfüllen folgende Staaten diese Voraussetzungen: Australien, 

Belgien, Bosnien-Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Dänemark, Est-
land, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Israel, Italien, Japan, Kanada, Kosovo, Kroatien, Lettland, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Niederlande, Nor-

wegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, 
Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Türkei, Tschechien, Ukrai-
ne, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten von Amerika, 
Zypern.

  Um zu verhindern, dass Natursteine verwendet werden, die aus einem 
Drittland in einen der in Satz 1 genannten Staaten oder das Gebiet 
importiert worden sind, in dem das in Absatz 1 Nr. 1 genannte Über-
einkommen nicht eingehalten wird, ist eine dahingehende Erklärung 
abzugeben.

(3)  Als Nachweis nach Absatz 1 Nummer 2 gilt ein Zertifikat einer der 
nachfolgenden Organisationen:

 1. Fair Stone
 2. IGEP
 3. Werkgroep Duurzame Natursteen – WGDN
 4. Xertifix
  Eine gleichwertige Erklärung einer geeigneten Stelle oder Vereini-

gung im Sinne des § 13 a Abs. 3 Satz 4 des Gesetzes über das Lei-
chen-, Bestattungs- und Friedhofswesen (BestattG) setzt voraus, dass 
die erklärende Stelle 

 1.  über einschlägige Erfahrungen und Kenntnisse auf dem Gebiet des 
Übereinkommens über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen 
zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit vom 17. 
Juni 1999 (BGBl. 2001 II S. 1291, Bekanntmachung vom 28. Juni 
2002, BGBl. II S. 2352) verfügt, 

 2.  weder unmittelbar noch mittelbar an der Herstellung oder am Han-
del mit Steinen beteiligt ist, 

 3.  ihre Tätigkeit im Zusammenhang mit der Abgabe der gleichwerti-
gen Erklärung dokumentiert und die Dokumentation auf Anforde-
rung des Friedhofsträgers zur Einsichtnahme bereitstellt,

 4.  erklärt, dass sie sich über das Fehlen schlimmster Formen von Kin-
derarbeit durch unangekündigte Kontrollen im Herstellungsstaat 
vergewissert hat.

(4)  Für die abzugebende Erklärung kann das durch die Friedhofsverwal-
tung bereitgestellte und auf der Internetseite des Ev.-luth. Kirchen-
amtes in Aurich (www.kirchenamt-aurich.de) hinterlegte Muster 
„Erklärung über die Vorlage von Nachweisen nach § 13 a BestattG“ 
verwendet werden.

VI.	Anlage	und	Pflege	der	Grabstätten

§ 20
Allgemeines

(1)  Grabstätten müssen innerhalb von sechs Monaten nach deren Bele-
gung hergerichtet sein. Werden Nutzungsrechte ohne sofortige Bele-
gung im Voraus erworben oder überschreitet das Nutzungsrecht den 
Ablauf aller Ruhezeiten, ist die Herrichtung nicht zwingend erfor-
derlich; Der Friedhofsträger kann für die Pflege solcher Grabstätten 
jedoch besondere Gebührenregelungen treffen.

(2)  Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind die jeweiligen nutzungsbe-
rechtigten Personen verpflichtet. Die Verpflichtung zur Pflege besteht 
bis zum Ablauf des Nutzungsrechtes.

(3)  Grabstätten sind ebenerdig anzulegen, allenfalls geringfügig höher als 
das Niveau der angrenzenden oder nächsten Wege. Auf Dauer ange-
legte Grabhügel sind nicht zulässig. Die zulässige Grabstättengröße 
darf nicht überschritten werden. Die Grabstätten dürfen nur mit Ge-
wächsen bepflanzt werden, durch die benachbarte Grabstätten und öf-
fentliche Anlagen nicht beeinträchtigt werden. Die Bepflanzung darf 
seitlich nicht über die Grabstättengröße hinauswachsen. Das Pflanzen 
vom Bäumen ist nicht gestattet. Sträucher dürfen nur angepflanzt wer-
den, wenn sie ihrer Art nach eine Höhe von 1,50 m nicht überschreiten 
werden. Ansonsten sind sie auf diese Höhe zurückzuschneiden oder 
zu entfernen.

(4)  Die Grabstätten sind einzufassen. Grabeinfassungen können aus na-
türlichen Pflanzen oder festem Material bestehen, sofern bei bestimm-
ten Grabarten oder Friedhofsbereichen nichts anderes geregelt ist. 
Natürliche Pflanzen sind durch Beschneiden innerhalb der Grabab-
messungen und möglichst niedrig zu halten. Feste Grabeinfassungen 
sind nur aus Naturstein zugelassen. Sie sollen in Material und Gestal-
tung eine harmonische Einheit mit einem eventuellen Grabmal bilden. 
Die Grabeinfassungen sind so zu verlegen, dass eine Abgrenzung zu 
den Nachbargrabstätten durch die Verlegung von Grabbegrenzungs-
platten noch möglich ist.

(5)  Die Friedhofsverwaltung ist befugt, stark wuchernde, absterbende 
oder Bestattungen behindernde Hecken und Sträucher zu beschnei-
den oder zu beseitigen. Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von den 
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Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen Plätzen ab-
zulegen.

(6)  Grabvoll- und Teilabdeckungen mit Platten oder anderen, undurchläs-
sigen Materialien anstelle einer Bepflanzung sind unerwünscht. Bei 
der Belegung einer Grabstätte mit Kies oder Splitt anstelle einer Be-
pflanzung darf eine Fläche von 2/3 der Grabstätte nicht überschritten 
und kein luft- und wasserundurchlässiger Unterbau angelegt werden. 
Die Friedhofsverwaltung kann widerrechtlich aufgebrachte Abde-
ckungen auf Kosten der Nutzungsberechtigten entfernen lassen.

(7)  Die Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außer-
halb der Grabstätten obliegt allein der Friedhofsverwaltung.

(8)  Der Friedhofsträger ist nicht verpflichtet, zur Verhütung von Schäden, 
die durch fremde Personen oder Tiere hervorgerufen werden, Vorkeh-
rungen zu treffen.

§ 21
Grabpflege,	Grabschmuck

(1)  Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wildkrautbekämpfungs-
mitteln sowie von biologisch nicht abbaubaren Reinigungsmitteln zur 
Grabpflege und Reinigung von Grabmalen und anderen Anlagen ist 
nicht gestattet.

(2)  Kunststoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauerfloristik, ins-
besondere in Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken, in Grab-
schmuck und bei Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenanzucht-
behältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwendet werden 
(ausgenommen sind Grabvasen, Grablichter und Markierungszeichen) 
und dürfen, ebenso wie Verpackungsmaterial und Transportbehälter 
aus diesen Stoffen, nicht in die Friedhofsabfälle gelangen, sondern 
sind mitzunehmen, soweit keine entsprechende Entsorgungsmöglich-
keit angeboten wird.

(3)  Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Flaschen o. ä. für die Auf-
nahme von Schnittblumen ist nicht gestattet.

(4)  Unansehnlich gewordener Grabschmuck ist zu entfernen und ebenso 
wie entfernte Pflanzen an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. 
Eine evtl. vorgesehene Abfallsortierung ist zu beachten.

§ 22
Vernachlässigung

(1)  Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig hergerichtet oder ge-
pflegt, hat die nutzungsberechtigte Person nach schriftlicher Auffor-
derung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer ange-
messenen Frist in Ordnung zu bringen. Kommt sie der Verpflichtung 
nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung die Grabstätte auf Kosten 
der nutzungsberechtigten Person in Ordnung bringen oder bringen 
lassen. Ist die nutzungsberechtigte Person der Verpflichtung aus Satz 
1 nicht nachgekommen, kann die Friedhofsverwaltung auch die Grab-
stätte einebnen und begrünen. Die Pflege einer solcher eingeebneter 
und begrünter Grabstätten erfolgt bis zu einer möglichen Neuanle-
gung auf Kosten der nutzungsberechtigten Person durch den Friedhof-
sträger. Grabmale werden dabei nach Möglichkeit unter Beachtung an 
die Standsicherheit zu stellenden Anforderungen erhalten.

(2)  Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne be-
sonderen Aufwand zu ermitteln, wird durch eine öffentliche Bekannt-
machung auf die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege hinge-
wiesen. Außerdem wird die unbekannte nutzungsberechtigte Person 
durch ein Hinweisschild auf der Grabstätte aufgefordert, sich mit der 
Friedhofsverwaltung in Verbindung zu setzen. Bleibt die Aufforde-
rung oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, kann die Friedhofs-
verwaltung auf Kosten der nutzungsberechtigten Person

 a) die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen und
 b) Grabmale und andere Anlagen beseitigen lassen.
(3)  Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 entspre-

chend. Wird die Aufforderung nicht befolgt oder ist die nutzungsbe-
rechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu 
ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck auf Kosten 
der nutzungsberechtigten Person entfernen oder entfernen lassen.

VII. Grabmale und andere Anlagen

§ 23
Errichtung und Änderung von Grabmalen

(1)  Die Errichtung und jede Änderung von Grabmalen und anderen Anla-
gen sind der Friedhofsverwaltung anzuzeigen mit der Erklärung, dass 
das Vorhaben der gültigen Friedhofsordnung und den Vorgaben des 
technischen Regelwerks entspricht. 

(2)  Der Anzeige ist der Grabmalentwurf in einem geeigneten Maßstab 
beizufügen. In den Anzeigeunterlagen sollen alle wesentlichen Teile 

erkennbar, die Darstellung der Befestigungsmittel mit Bemaßung und 
Materialangaben sowie die Gründungstechnik mit Maßangaben und 
Materialbenennung in den Anzeigeunterlagen eingetragen sein.

(3)  Mit dem Vorhaben darf drei Monate nach Vorlage der vollständigen 
Anzeige begonnen werden, wenn seitens der Friedhofsverwaltung in 
dieser Zeit keine Bedenken wegen eines Verstoßes gegen die Fried-
hofsordnung oder das technische Regelwerk geltend gemacht werden. 
Vor Ablauf von drei Monaten darf begonnen werden, wenn die Fried-
hofsverwaltung schriftlich die Übereinstimmung mit der geltenden 
Friedhofsordnung und die Vollständigkeit der Anzeige der sicherheits-
relevanten Daten bestätigt.

(4)  Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das Grabmal oder die sons-
tige bauliche Anlage nicht binnen eines Jahres nach Einreichen der 
Anzeige errichtet oder geändert worden ist.

(5)  Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen müssen verkehrssi-
cher sein. Sie sind entsprechend ihrer Größe nach den allgemeinen 
Regeln der Baukunst zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie 
dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber 
nicht umstürzen. Maßgebendes Regelwerk zur Auslegung der Regeln 
der Baukunst ist ausschließlich die aktuelle Fassung der „Technischen 
Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen (TA Grabmal) der 
Deutschen Naturstein-Akademie e.V. (DENAK)“. Die TA Grabmal 
gilt für die Planung, Erstellung, Ausführung, die Abnahmeprüfung 
und jährliche Prüfung der Grabmalanlagen.

(6)  Für alle neu errichteten, versetzten und reparierten Grabmale hat der 
Steinmetz oder sonstige Dienstleistungserbringer (mit gleichwertiger 
Qualifikation in Befestigungstechnik, Planung, Berechnung und Aus-
führung von Gründungen) eine Abnahmeprüfung nach Abschnitt 4 der 
TA Grabmal vorzunehmen. Die gleichwertige Qualifikation i.S.v. Satz 
1 ist zweifelsfrei nachzuweisen. Der Prüfablauf ist nachvollziehbar zu 
dokumentieren.

(7)  Die nutzungsberechtigte Person oder eine von ihr bevollmächtigte 
Person hat der Friedhofsverwaltung spätestens sechs Wochen nach 
Fertigstellung der Grabmalanlage die Dokumentation der Abnahme-
prüfung und die Abnahmebescheinigung entsprechend den Anforde-
rungen der TA Grabmal vorzulegen.

(8)  Fachlich geeignet i.S.v. § 6 Absatz 2 sind Dienstleistungserbringer, 
die aufgrund ihrer Ausbildung in der Lage sind, unter Beachtung der 
örtlichen Gegebenheiten des Friedhofes die angemessene Gründungs-
art zu wählen und nach der TA Grabmal die erforderlichen Fundamen-
tabmessungen zu berechnen. Die Dienstleistungserbringer müssen in 
der Lage sein, für die Befestigung der Grabmalteile das richtige Be-
festigungsmittel auszuwählen, zu dimensionieren und zu montieren. 
Ferner müssen sie die Standsicherheit von Grabmalanlagen beurteilen 
können und fähig sein, mit Hilfe von Messgeräten die Standsicherheit 
zu kontrollieren und zu dokumentieren.

(9)  Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten Grab-
mals und anderer Anlagen nicht den Anzeigeunterlagen und den 
Vorgaben der Friedhofsordnung, setzt die Friedhofsverwaltung der 
nutzungsberechtigten Person eine angemessene Frist zur Beseitigung 
oder Abänderung des Grabmals und anderer Anlagen. Nach ergebnis-
losem Ablauf der Frist kann die Friedhofsverwaltung die Abänderung 
oder Beseitigung auf Kosten der nutzungsberechtigten Person veran-
lassen. Bei nicht ordnungsmäßiger Gründung und Befestigung des 
Grabmals und anderer Anlagen gilt § 19 Absatz 5.

§ 24
Mausoleen und gemauerte Grüfte

Soweit auf den Friedhöfen Mausoleen oder gemauerte Grüfte bestehen, 
können sie im Rahmen der bestehenden Nutzungsrechte genutzt werden. 
Neubauten sind nicht möglich. Im Übrigen gelten § 19 Absätze 4 und 5 
entsprechend. 

§ 25
Entfernung

(1)  Grabmale und sonstige bauliche Anlagen dürfen vor Ablauf der Ruhe-
zeit oder des Nutzungsrechts nur mit vorheriger schriftlicher Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung entfernt werden.

(2)  Nach Ablauf des Nutzungsrechts sind die Grabmale und die sonstigen 
baulichen Anlagen zu entfernen, sofern sie nicht unter § 26 fallen. 
Sind die Grabmale oder die sonstigen baulichen Anlagen nicht in-
nerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Nutzungsrechts entfernt, 
fallen sie entschädigungslos in die Verfügungsgewalt der Friedhofs-
verwaltung. Für beseitigte Anlagen wird kein Ersatz geleistet. Die 
Kirchengemeinde ist zur Aufbewahrung abgeräumter Grabmale und 
sonstiger Anlagen nicht verpflichtet.
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(3)  Sofern die Grabstätten vom Friedhofsträger abgeräumt werden, sind 
die dadurch entstehenden Kosten von der verpflichteten Person dem 
Friedhofsträger zu erstatten. 

§ 26
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale

Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale oder solche, die für die 
Eigenart des Friedhofs Bedeutung haben, werden nach Möglichkeit von 
der Friedhofsverwaltung erhalten.

VIII. Leichenräume und Trauerfeiern
§ 27

Leichenhalle
(1)  Die Leichenhalle dient der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung 

oder deren Überführung an einen anderen Ort. 
(2)  Auf Wunsch der Angehörigen kann ein Sarg, sofern keine Bedenken 

bestehen, in der Leichenhalle von einem Beauftragten der Friedhofs-
verwaltung geöffnet werden. Särge sollen spätestens eine halbe Stun-
de vor Beginn der Trauerfeier geschlossen werden.

(3)  Ein Sarg, in dem eine verstorbene Person liegt, die im Zeitpunkt des 
Todes an einer nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen 
Krankheit gelitten oder bei der der Verdacht einer solchen Krankheit 
zu dem genannten Zeitpunkt bestanden hat, wird nach Möglichkeit in 
einem besonderen Raum aufgestellt. Der Sarg darf nur mit schriftli-
cher Genehmigung der unteren Gesundheitsbehörde geöffnet werden.

§ 28 
Benutzung der Friedhofskapelle und der Kirche

(1)  Für die Trauerfeier steht die Friedhofskapelle zur Verfügung.
(2) Die Trauerfeier muss der Würde des Ortes entsprechen.
(3)  Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, wenn die verstor-

bene Person zum Zeitpunkt des Todes an einer nach dem Infektions-
schutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei ihr der Ver-
dacht einer solchen Krankheit zu dem genannten Zeitpunkt bestanden 
hat oder wenn Bedenken wegen des Zustandes der Leiche bestehen.

(4)  Trauerfeiern in der Kirche finden grundsätzlich nicht statt, ausgenom-
men für Pastoren und Küster der Ev.-luth. St.-Magnus-Kirchenge-
meinde Esens, die im Amt versterben.

IX. Haftung und Gebühren

§ 29
Haftung

(1)  Der Friedhofsträger haftet nicht für Schäden, die durch nichtord-
nungsgemäße Benutzung des Friedhofes, seiner Anlagen und Einrich-
tungen, durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen. Im Übrigen 
haftet der Friedhofsträger nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

(2)  Die Nutzungsberechtigten haften für alle Schäden, die durch von ih-
nen oder in ihrem Auftrag errichtete Grabmale und andere Anlagen 
entstehen. 

§ 30
Gebühren

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sind Gebüh-
ren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührenordnung zu entrichten.

X. Schlussvorschriften

§ 31
Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt nach ihrer kirchenaufsichtlichen Genehmigung zum 
1. des auf die öffentliche Bekanntmachung folgenden Monats in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die bisherige Friedhofsordnung außer Kraft.
Esens, den 04.02.2022

Der Kirchenvorstand: 
 M. Harke   (L. S.) M. Post
 Vorsitzende  Kirchenvorsteher

Kirchenaufsichtliche Genehmigung
Der Kirchenvorstandsbeschluss vom 02.02.2022 zur Neufassung der 
Friedhofsordnung sowie die vorstehende Friedhofsordnung werden hier-
mit gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 Nummer 5, Absätze 2 und 5 der Kirchenge-
meindeordnung der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers in Verbindung mit 
dem Beschluss des Kirchenkreisvorstandes des Ev.-luth. Kirchenkreises 
Harlingerland vom 03.05.2011 zur Übertragung dieser Genehmigungsbe-
fugnis kirchenaufsichtlich genehmigt.
Aurich, den 14.02.2022
  Für den Kirchenkreisvorstand:
 (L. S.)  Dierks
  Kirchenamtsleiter
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